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Brädteai$oliemttgett « flsphaltarheite«
flache Bedachungen

erstellt!

6y$el $ 0k., flspbaitfabriit Käpfnacb, Borgen
ti«t>S>eg h « Cdegrantati Hipbalt Horgen

unb bie f}af)reSgebühr auf gr. 2.— angefeilt. SaS fyat
fief) aüfeits fo oorjüglicf) bewährt, baff wir bie betreffen»
ben Seftimmungen ber Sauorbnung folgen laffeti:

1. gür oorübergefjenbe bauten fann ber (Stabtrat
Abweichungen oon ben Sauoorfchriften geftatten, fowett
nicïjt gefunbfjeitS» uub feuerpolizeiliche )Mcfficf)ten ent»

gegenließen ; fyeuerftätten muffen bem Sauamt pr Anzeige
gebracht werben.

2. 3;ür ©rfteßung oon Sauhütten, bie nur wäljrenb
ber Ausführung eitieë SaueS jum Schutze ber bort be»

fcßäftigten Arbeiter ober jur Aufbewahrung oon SSBerf»

gefd^irr benutzt werben, bebarf e§ feiner befonberen Se»

witligung ; immerhin gelten auch fjier bie ferterpofijeificf)en
Sorfdßriften.

3. gür oorübergeßenbe Sauten wirb bie Sewitligung
nur gegen eine ©ebüßr unb auf bie Sauer eines QiahreS

erteilt; oor Ablauf fann bie grift tn gleicher SBeife er»

neuert werben.
4. Sorübergeßenbe Sauten, bie oor bem Qnfraft»

treten biefer Sorfcßriften auf unbeftimmte ßeitbauer be=

willigt worben finb, muffen innert einem Qiahre befeitigt
werben, wenn meßt im ©inne beS oor^ergetjenben Ab»
faßeS eine neue SewiHigung erwirft wirb.

£ot>et=Sc&älfd)eU»e-
fr patent atigemelbet.

9teueS, praftifcfjes SBerfjeitg für Sanbwtrte, Diebberg»

befißer, Söagner :c. zum ©dualen unb f^ußen oon Stielen,
©langen, Zaunlatten 2C., jum Abfpißen unb Abhobeln
oon fßfoften, pfählen, Dîebfticfeln ufw.

Sie neue @cf)älfcf)eibe fann auf jeber Sifcf)freiSfäge
ober Srenntjolzfräfe oerwenbet werben, ©ie wirb einfach
on ©telle beS SfreiSfägeblatteS eingefpannt, wobei man

| wegen ber gewölbten gorm gilj» ober ßartonf(Reiben
Zwifcf)en bie Diofetten einlegt. — SaS 91achfcf)ärfen ge»

fchteßt buret) befonbere ©dfjmirgelfeilen.

Sie Ümbref(ung§jaf)l biefer ©c^älfdjeiben entfpridf)t
ungefähr berfenigen eines gleich großen ßreiSfägenblatteS.
©ie barf efjer etwas fleiner fein atS größer.

(geliefert wirb baS SBerfjeug mit S>urcf)meffer : 300,
325, 350/ 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550,
575 unb 600 mm.

A.=®. Dlnttt ßanöguaiter 9R«fchtnenfabrif, Dlte«.

Zur Cwïzmarïtlûge fdEjreibt man ber „91. 3- 8-":
Anläßlich ber ©chwetzerifchen ^orftoerfammlung in Alt»
borf Ijielt Dberförfter Saoier, ©efretär ber forftwirt»
fchaftlichen 3entralfteüe in ©olottjurn, ein orientierenbeS
Sleferat über bie fpoljmarftlage, öa§ auS ber Situation
beS oergangenen jfrühjhtw§ ""b ©ommerS ^erau§ bie
oermutlicf)e ©eftattung ber ^»oljmarftlage für
ben fommenben £>erbft unb SDBinter ju zeichnen
fuctjte. SBeniger benn je fann bie Sage beS tpotzmarfteS
oon. ber allgemeinen wirtfdEjaftlid^en Sage unfereS San»

bes getrennt werben, bie ißretfeitS wieberum oon ber
allgemeinen Sßeltlage abhängig ift. Son Sag ju Sag
fönnen fidf) bie politifctjen Segebenfpiten änbern, fo baff
ftct) bie woblerwogenften unb oorfid^tigfien SorauSfagen
über ben Raufen geworfen feßen fönnen. $n unfernt
Sanbe hat fiel) aber in ben legten SRonaten ber Arbeits»
marft bodf) berart gebeffert, bajj man nun boeß aucf) für
bie ^oljmarftlage eine Sefferung erhoffen barf, geigten
boeß bereits bie jüngften Setfäufe gegenüber ben greifen
oor einigen SUonaten eine leichte ©rßößung unb oor
allem eine pneljmenbe Selebung beS SRarfteS. Sauge»
werbe, ^oljinbuftrte unb jjpolzßanbel ßaöen in oerfeßie»
benen ©egenben unfereS SanbeS wieber pgenommen,
wobei beamtet werben fann, baff ber Sunbßolzßanbel
ber Situation oorauSgeeilt war, bie ^oljinbuftrie ber

nur noef) befdEjeibenen ©ewinnmargen wegen etwas lang»

famer nacfjrütfte, beute aber in erfreulicher SBeife bie

Sage poerfi<f)iticf)er beurteilt als oor einem Qal>re.

Qm §erbft 1921 fjerrfc^te in ber gangen ©d^weij
eine Stagnation für ben ^>olgf)anbet. Sie ©infu^rbe»
fefiränfungen geigten noch feine nennenswerte SBirfung
unb bie Sager waren überfüßt. Sott) hielt man mit ben

Schlügen fo prücf, baff mit 2lnfang 1922 eine rafdEje

Selebung beS' SßarfteS einfette, wobei in. einigen SanbeS»
teilen felbft ein Sefijit an f>olj ftch bemetfbar madhte.
SRit bem Qnfrafttreten ber oermlnberten Sahntarife für
§oIj fonnte aber ber SluSgleidE) im eigenen Sanbe er»

jtelt werben, fo ba§ ohne nennenswerte ©Infuhr ber
Sebarf ooßauf gebeeft werben fonnte. SlßerbingS gingen
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5 Lie., Mpbsittâiik Isspfnscd. Morgen
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und die Jahresgebühr auf Fr. 2.— angesetzt. Das hat
sich allseits so vorzüglich bewährt, daß wir die betreffen-
den Bestimmungen der Bauordnung folgen lassen:

1. Für vorübergehende Bauten kann der Stadtrat
Abweichungen von den Bauvorschriften gestatten, soweit
nicht gesundheits- und feuerpolizeiliche Rücksichten ent-
gegenstehen; Feuerstätten müssen dem Bauamt zur Anzeige
gebracht werden.

2. Für Erstellung von Bauhütten, die nur während
der Ausführung eines Baues zum Schutze der dort be-

schäftigten Arbeiter oder zur Aufbewahrung von Werk-
geschirr benutzt werden, bedarf es keiner besonderen Be-
willigung; immerhin gelten auch hier die feuerpolizeilichen
Vorschriften.

3. Für vorübergehende Bauten wird die Bewilligung
nur gegen eine Gebühr und auf die Dauer eines Jahres
erteilt; vor Ablauf kann die Frist in gleicher Weise er-
neuert werden.

4. Vorübergehende Bauten, die vor dem Jnkraft-
treten dieser Vorschriften auf unbestimmte Zeitdauer be-

willigt worden sind, müssen innert einem Jahre beseitigt
werden, wenn nicht im Sinne des vorhergehenden Ab-
satzes eine neue Bewilligung erwirkt wird.

Hobel-Schälscheibe.
» Patent angemeldet.

Neues, praktisches Werkzeug für Landwirte, Rebberg-
besitzer, Wagner zc. zum Schälen und Putzen von Stielen,
Stangen, Zaunlatten :c,, zum Abspitzen und Abhobeln
von Pfosten, Pfählen, Rebstickeln usw.

Die neue Schälscheibe kann auf jeder Tischkreissäge
oder Brennholzfräse verwendet werden. Sie wird einfach
nn Stelle des Kreissägeblattes eingespannt, wobei man

I wegen der gewölbten Form Filz- oder Kartonscheiben
zwischen die Rosetten einlegt. — Das Nachschärfen ge-
schieht durch besondere Schmirgelfeilen.

Die Umdrehungszahl dieser Schälscheiben entspricht
ungefähr derjenigen eines gleich großen Kreissägenblattes.
Sie darf eher etwas kleiner sein als größer.

Geliefert wird das Werkzeug mit Durchmesser: 303,
325, 350/ 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550,
575 und 600 mm.

A.-G. Olma Landquarter Maschinenfabrik, Ölten.

Holz-Marktberichte.
Zur Holzmarktlage schreibt man der „N. Z. Z.":

Anläßlich der Schweizerischen Forstversammlung in Alt-
dorf hielt Oberförster Bavier, Sekretär der forstwirt-
schaftlichen Zentralstelle in Solothurn, ein orientierendes
Referat über die Holzmarktlage, das aus der Situation
des vergangenen Frühjbhrs und Sommers heraus die
vermutliche Gestaltung der Holzmarktlage für
den kommenden Herbst und Winter zu zeichnen
suchte. Weniger denn je kann die Lage des Holzmarktes
von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage unseres Lan-
des getrennt werden, die ihrerseits wiederum von der
allgemeinen Weltlage abhängig ist. Von Tag zu Tag
können sich die politischen Begebenheiten ändern, so daß
sich die wohlerwogensten und vorsichtigsten Voraussagen
über den Haufen geworfen sehen können. In unserm
Lande hat sich aber in den letzten Monaten der Arbeits-
markt doch derart gebessert, daß man nun doch auch für
die Holzmarktlage eine Besserung erhoffen darf, zeigten
doch bereits die jüngsten Verkäufe gegenüber den Preisen
vor einigen Monaten eine leichte Erhöhung und vor
allem eine zunehmende Belebung des Marktes. Bauge-
werbe, Holzindustrie und Holzhandel haben in verschie-
denen Gegenden unseres Landes wieder zugenommen,
wobei beachtet werden kann, daß der Rundholzhandel
der Situation vorausgeeilt war, die Holzindustrie der

nur noch bescheidenen Gewinnmargen wegen etwas lang-
samer nachrückte, heute aber in erfreulicher Weise die

Lage zuversichtlicher beurteilt als vor einem Jahre.
Im Herbst 192 l herrschte in der ganzen Schweiz

eine Stagnation für den Holzhandel. Die Einfuhrbe-
schränkungen zeigten noch keine nennenswerte Wirkung
und die Lager waren überfüllt. Doch Hielt man mit den

Schlägen so zurück, daß mit Anfang 1922 eine rasche

Belebung des Marktes einsetzte, wobei in einigen Landes-
teilen selbst ein Defizit an Holz sich bemerkbar machte.
Mit dem Inkrafttreten der verminderten Bahntarife für
Holz konnte aber der Ausgleich im eigenen Lande er-
zielt werden, so daß ohne nennenswerte Einfuhr der
Bedarf vollauf gedeckt werden konnte. Allerdings gingen
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